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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 114-2014
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2014.0721

Eingereicht am: 02.06.2014

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Müller (Orvin, SVP) (Sprecher/in)

 

Ruchti (Seewil, SVP)
 

Weitere Unterschriften: 7 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  
Direktion: Gesundheits
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:  

  

SKOS-Mitgliederbeitrag soll künftig nicht mehr durch den Kanton, sondern durch die G

meinden bezahlt werden 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die momentan geltende Praxis, won
trag für die Mitgliedschaft aller Berner Gemeinden bei der Schweizerischen Konferenz für Sozia
hilfe (SKOS) bezahlt, dahingehend zu ändern, dass die Gemeinden selb
derbeitrag zu leisten haben.

Begründung: 

Der jährlich fällige Mitgliederbeitrag bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 
kann entweder durch den Kanton oder durch die Gemeinden bezahlt werden. Gemäss heutiger 
Praxis gehen die Kosten von 6 Rappen pro Einwohner/Jahr zu Lasten des Kanton
künftig dahingehend geändert werden, dass die Gemeinden selber für ihren Mitgliederbeitrag 
aufkommen sollen. 

Für die Gemeinden würde dies eine geringe finanzielle Mehraufwendung bedeuten, die zwischen 
minimal 250 Franken (Gemeinden bis 999 Ein
mit über 100 000 Einwohnern) pro Jahr liegt. Der Kanton auf der anderen Seite würde rund 
60 000 Franken einsparen. 
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Es geht darum, dass die Mitglieder selber die Kosten ihrer Mitgliedschaft übernehmen und sich 
so dieser Mitgliedschaft auch verstärkt bewusst werden. Die Übernahme der Mitgliedschaftsbei-
träge durch den Kanton kommt einer Zwangsmitgliedschaft der Gemeinden gleich. Jede Ge-
meinde soll frei darüber entscheiden können, ob sie dieser umstrittenen Organisation angehören 
will und ob sie diese mitfinanzieren will. 

Es wird Dringlichkeit verlangt. 

Begründung: Aufgrund der finanziell äusserst angespannten Lage des Kantons. 

 


